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dung, erkennt die zuständige oberste Dienstbehörde die Laufbahnbefähigung
an. 2 Sie kann diese Befugnis auf andere Behörden übertragen.
(2) Haben Bewerberinnen oder Bewerber die erforderliche Befähigung

durch Lebens- und Berufserfahrung erworben, erkennt der Bundespersonal-
ausschuss oder ein von ihm zu bestimmender unabhängiger Ausschuss die
Laufbahnbefähigung an.
(3) 1 Im Anschluss an das Anerkennungsverfahren nach Absatz 1 oder 2 teilt

die zuständige oberste Dienstbehörde der Bewerberin oder dem Bewerber die
Feststellung der Laufbahnbefähigung schriftlich mit. 2 Sie kann diese Befugnis
auf andere Behörden übertragen. 3Die Laufbahn und das Datum des Befähi-
gungserwerbs sind in der Mitteilung zu bezeichnen.

§ 9 Ämter der Laufbahnen. (1) 1Die zu den Laufbahnen gehörenden Äm-
ter sowie die dazugehörigen Amtsbezeichnungen ergeben sich aus Anlage 1.
2 Für die Dauer einer Tätigkeit im Auswärtigen Dienst können die Amts-
bezeichnungen des Auswärtigen Dienstes verliehen werden.
(2) Die Ämter der Bundesbesoldungsordnung A sind regelmäßig zu durch-

laufen.

Unterabschnitt 2. Vorbereitungsdienste
§ 10 Einrichtung von Vorbereitungsdiensten. (1) Die Befugnis nach § 26
Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes1) wird für die in Anlage 2 genannten
fachspezifischen Vorbereitungsdienste den dort genannten obersten Dienst-
behörden übertragen.
(2) 1Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 müssen insbesondere Inhalt

und Dauer der Vorbereitungsdienste sowie die Prüfung und das Prüfungsver-
fahren regeln. 2Die vorzusehenden Prüfungsnoten ergeben sich aus Anlage 3.

§ 10a Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst. (1) 1Voraussetzung für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ist
die erfolgreiche Teilnahme an einem Auswahlverfahren. 2 In dem Auswahlver-
fahren wird die Eignung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber
festgestellt. 3Dafür können Allgemeinwissen, kognitive, methodische und so-
ziale Fähigkeiten, Intelligenz, Persönlichkeitsmerkmale, Motivation sowie
Fachwissen, Sprachkenntnisse, körperliche Fähigkeiten und praktische Fertig-
keiten geprüft werden. 4Die Anforderungen an die Eignung und Befähigung
der Bewerberinnen und Bewerber sowie die Auswahlkriterien richten sich
nach den Anforderungen des Vorbereitungsdienstes.
(2) 1Zum Auswahlverfahren wird zugelassen, wer die Voraussetzungen er-

füllt, die in der Ausschreibung für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst
bestimmt sind. 2Ob diese Voraussetzungen erfüllt werden, wird durch eine
Auswertung der Bewerbungsunterlagen festgestellt, insbesondere von Zeugnis-
noten, Studienleistungen oder Arbeitszeugnissen. 3 Ferner können Tests zur
Erfassung von kognitiver Leistungsfähigkeit, sozialen Fähigkeiten, Persönlich-
keitsmerkmalen, Motivation oder Sprachkenntnissen durchgeführt werden.
4Die Tests können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt
werden.

1)Nr. 2.
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(3) 1Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die in der
Ausschreibung bestimmten Voraussetzungen erfüllen, das Dreifache der für den
Vorbereitungsdienst angebotenen Plätze, so kann die Zahl der am Auswahl-
verfahren Teilnehmenden beschränkt werden. 2Dabei sind jedoch mindestens
dreimal so viele Bewerberinnen und Bewerber zuzulassen, wie Plätze für den
Vorbereitungsdienst angeboten werden. 3Zum Auswahlverfahren wird in die-
sem Fall zugelassen, wer nach den Bewerbungsunterlagen und etwaigen Tests
nach Absatz 2 Satz 3 am besten geeignet ist.
(4) 1Das Auswahlverfahren besteht aus einem schriftlichen Teil und einem

mündlichen Teil, die jeweils aus mehreren Abschnitten bestehen können.
2Wenn es für die Laufbahn erforderlich ist, können in einem weiteren Teil die
körperliche Tauglichkeit oder praktische Fertigkeiten geprüft werden. 3 Ist ein
abgeschlossenes Hochschulstudium Voraussetzung für die Einstellung in den
Vorbereitungsdienst, kann das Auswahlverfahren nur aus einem mündlichen
Teil bestehen. 4Von den in einem Teil oder in einem Abschnitt erbrachten
Leistungen kann die Teilnahme am weiteren Auswahlverfahren abhängig ge-
macht werden.
(5) 1 Für den schriftlichen Teil ist eines oder eine Kombination der folgenden

Auswahlinstrumente anzuwenden:
1. Aufsatz,
2. Leistungstest,
3. Persönlichkeitstest,
4. Simulationsaufgaben,
5. biographischer Fragebogen.
2Bei besonderen Anforderungen einer Laufbahn kann der schriftliche Teil
durch weitere Auswahlinstrumente ergänzt werden. 3Der schriftliche Teil kann
unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.
(6) 1 Für den mündlichen Teil ist eines oder eine Kombination der folgenden

Auswahlinstrumente anzuwenden:
1. strukturiertes oder halbstrukturiertes Interview,
2. Referat,
3. Präsentation,
4. Simulationsaufgaben,
5. Gruppenaufgaben,
6. Gruppendiskussion,
7. Fachkolloquium.
2Bei besonderen Anforderungen einer Laufbahn kann der mündliche Teil
durch weitere Auswahlinstrumente ergänzt werden. 3Der mündliche Teil kann
in einer Fremdsprache durchgeführt werden.
(7) 1Die im Auswahlverfahren erbrachten Leistungen sind nach einem Punk-

te- oder Notensystem zu bewerten. 2Es ist eine Rangfolge der geeigneten
Bewerberinnen und Bewerber festzulegen. 3Die Rangfolge ist für die Einstel-
lung in den Vorbereitungsdienst maßgeblich.

8 BLV § 10a Bundeslaufbahnverordnung
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(8) In den Rechtsverordnungen nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 des Bundes-
beamtengesetzes1) ist zu regeln,
1. welche wesentlichen Anforderungen an die Eignung und Befähigung der
Bewerberinnen und Bewerber dem Auswahlverfahren zu Grunde liegen,

2. aus welchen Teilen und Abschnitten das Auswahlverfahren besteht,
3. welche Auswahlinstrumente angewendet werden können,
4. wie die Teile und Abschnitte bei der Gesamtbewertung der im Auswahl-
verfahren erbrachten Leistungen gewichtet werden,

5. wenn von der Möglichkeit nach Absatz 4 Satz 4 Gebrauch gemacht wird:
wovon die weitere Teilnahme abhängig gemacht werden soll,

6. wenn von der Möglichkeit nach Absatz 6 Satz 3 Gebrauch gemacht wird: in
welcher Fremdsprache der mündliche Teil durchgeführt werden kann.

§ 11 Einstellung in den Vorbereitungsdienst. 1Die Bewerberinnen und
Bewerber werden als Beamtinnen und Beamte auf Widerruf in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt. 2 Sie führen als Dienstbezeichnung die Amtsbezeich-
nung des Eingangsamts ihrer Laufbahn mit dem Zusatz „Anwärterin“ oder
„Anwärter“, in Laufbahnen des höheren Dienstes die Dienstbezeichnung „Re-
ferendarin“ oder „Referendar“. 3Die für die Gestaltung des Vorbereitungs-
dienstes zuständige oberste Dienstbehörde kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat andere Dienstbezeichnun-
gen festsetzen.

§ 12 Mittlerer Dienst. 1Ein Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst
dauert mindestens ein Jahr, in der Regel jedoch zwei Jahre. 2Er besteht aus
einer fachtheoretischen und einer berufspraktischen Ausbildung.

§ 13 Gehobener Dienst. (1) 1Ein Vorbereitungsdienst für den gehobenen
Dienst dauert in der Regel drei Jahre und besteht aus Fachstudien und berufs-
praktischen Studienzeiten. 2Er wird in einem Studiengang, der mit einem
Bachelor oder einem Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ ab-
schließt, an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung oder einer
gleichstehenden Hochschuleinrichtung durchgeführt.
(2) 1Der Vorbereitungsdienst kann bis auf ein Jahr verkürzt werden, wenn

die für die Laufbahnaufgaben erforderlichen wissenschaftlichen und metho-
dischen Grundkenntnisse durch ein mit einem Bachelor abgeschlossenes Hoch-
schulstudium oder durch einen gleichwertigen Abschluss nachgewiesen wer-
den. 2Zum Erwerb erforderlicher Spezialkenntnisse sind Fachstudien oder
Lehrgänge, zum Erwerb erforderlicher berufspraktischer Fähigkeiten und
Kenntnisse berufspraktische Studienzeiten und ergänzende Lehrveranstaltungen
vorzusehen. 3Eine Verkürzung lediglich auf Fachstudien oder Lehrgänge ist
nicht zulässig.

§ 14 Höherer Dienst. 1Ein Vorbereitungsdienst für den höheren Dienst
dauert mindestens 18 Monate, in der Regel jedoch zwei Jahre. 2Er vermittelt
die für die Laufbahn erforderlichen berufspraktischen Fähigkeiten und Kennt-
nisse.

1)Nr. 2.
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§ 15 Verlängerung der Vorbereitungsdienste. (1) 1Der Vorbereitungs-
dienst ist nach Anhörung der Referendarinnen, Referendare, Anwärterinnen
und Anwärter im Einzelfall zu verlängern, wenn er wegen
1. einer Erkrankung,
2. des Mutterschutzes,
3. einer Elternzeit,
4. der Ableistung eines Wehr-, Zivil-, Bundesfreiwilligen- oder Entwicklungs-
dienstes, freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres, anderen Dienstes im
Ausland, Internationalen Jugendfreiwilligendienstes, Europäischen Freiwil-
ligendienstes, Freiwilligendienstes „weltwärts“ des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder Zivilen Friedens-
dienstes,

5. anderer zwingender Gründe
unterbrochen wurde und durch die Verkürzung von Ausbildungsabschnitten
die zielgerechte Fortsetzung des Vorbereitungsdienstes nicht gewährleistet ist.
2Dabei können Abweichungen vom Ausbildungs-, Lehr- oder Studienplan
zugelassen werden.
(2) Bei Teilzeitbeschäftigung gilt Absatz 1 entsprechend.
(3) Der Vorbereitungsdienst kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-

mer 1 und 5 und bei Teilzeitbeschäftigung höchstens zweimal, insgesamt jedoch
nicht mehr als 24 Monate verlängert werden.

§ 16 Verkürzung der Vorbereitungsdienste. (1) 1Der Vorbereitungsdienst
kann verkürzt werden, wenn das Erreichen des Ausbildungsziels nicht gefährdet
ist und nachgewiesen wird, dass die für die Laufbahnbefähigung erforderlichen
Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten durch
1. eine geeignete, mit einer Prüfung abgeschlossene Berufsausbildung oder
2. gleichwertige, in den Laufbahnen des höheren Dienstes nach Bestehen der
ersten Staats- oder Hochschulprüfung ausgeübte hauptberufliche Tätigkeiten

erworben worden sind. 2Er dauert mindestens sechs Monate. 3 § 15 Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend. 4Bildungsvoraussetzungen und sonstige Voraussetzun-
gen nach § 17 Absatz 2 bis 5 des Bundesbeamtengesetzes1) können nicht
berücksichtigt werden.
(2) Die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen können vorsehen, dass ein

erfolgreich abgeschlossener Vorbereitungsdienst für eine Laufbahn auf den Vor-
bereitungsdienst für die nächsthöhere Laufbahn bis zu sechs Monaten ange-
rechnet werden kann.

§ 17 Laufbahnprüfung. (1) 1 Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes ist eine
Laufbahnprüfung abzulegen. 2 Sie kann in Form von Modulprüfungen durch-
geführt werden.
(2) Ist der Vorbereitungsdienst nach § 13 Absatz 2 Satz 1 oder nach § 16

verkürzt worden, sind die Ausbildungsinhalte des geleisteten Vorbereitungs-
dienstes Gegenstand der Laufbahnprüfung.
(3) 1Die Laufbahnprüfung kann bei Nichtbestehen einmal wiederholt wer-

den. 2Dies gilt auch für Modul-, Teil- und Zwischenprüfungen, deren Beste-

1)Nr. 2.
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hen Voraussetzung für die Fortsetzung des Vorbereitungsdienstes ist. 3Abwei-
chend von den Sätzen 1 und 2 kann
1. in Vorbereitungsdiensten, die als Bachelorstudiengänge durchgeführt wer-
den, jeweils in einem Pflichtmodul und in einem Wahlmodul eine nicht
bestandene Modulprüfung ein zweites Mal wiederholt werden,

2. in den anderen Vorbereitungsdiensten die oberste Dienstbehörde in begrün-
deten Ausnahmefällen eine zweite Wiederholung der Laufbahnprüfung so-
wie von Modul-, Teil- und Zwischenprüfungen zulassen.

4Die oberste Dienstbehörde kann die Befugnis nach Satz 3 auf unmittelbar
nachgeordnete Behörden übertragen.

Unterabschnitt 3. Anerkennung von Befähigungen
§ 18 Einfacher Dienst. Die Anerkennung der Befähigung für eine Laufbahn
des einfachen Dienstes nach § 7 Nummer 2 Buchstabe a setzt neben den
Bildungsvoraussetzungen eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus, die ge-
eignet ist, die Befähigung für eine Laufbahn des einfachen Dienstes zu ver-
mitteln.

§ 19 Mittlerer Dienst. (1) Die Anerkennung der Befähigung für eine Lauf-
bahn des mittleren Dienstes nach § 7 Nummer 2 Buchstabe a setzt neben den
Bildungsvoraussetzungen eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus, die
1. inhaltlich den Anforderungen eines fachspezifischen Vorbereitungsdienstes
entspricht oder

2. zusammen mit einer hauptberuflichen Tätigkeit von mindestens einem Jahr
und sechs Monaten geeignet ist, die Befähigung für eine Laufbahn des mitt-
leren Dienstes zu vermitteln.
(2) Eine Ausbildung entspricht inhaltlich den Anforderungen eines fach-

spezifischen Vorbereitungsdienstes, wenn
1. sie seine wesentlichen Inhalte in gleicher Breite und Tiefe vermittelt hat und
2. die abschließende Prüfung der entsprechenden Laufbahnprüfung gleichwer-
tig ist.
(3) Die hauptberufliche Tätigkeit muss nach Fachrichtung und Schwierig-

keit der Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten derselben Laufbahn ent-
sprechen.
(4) Ermäßigte und regelmäßige Arbeitszeiten sind gleich zu behandeln,

soweit nicht zwingende sachliche Gründe entgegenstehen.

§ 20 Gehobener Dienst. 1Die Anerkennung der Befähigung für eine Lauf-
bahn des gehobenen Dienstes nach § 7 Nummer 2 Buchstabe a setzt einen an
einer Hochschule erworbenen Bachelor oder einen gleichwertigen Abschluss
voraus, der
1. inhaltlich den Anforderungen eines fachspezifischen Vorbereitungsdienstes
entspricht oder

2. zusammen mit einer hauptberuflichen Tätigkeit von mindestens einem Jahr
und sechs Monaten geeignet ist, die Befähigung für die entsprechende
Laufbahn zu vermitteln.

2 § 19 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

Bundeslaufbahnverordnung §§ 18–20 BLV 8
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§ 21 Höherer Dienst. (1) 1Die Anerkennung der Befähigung für eine Lauf-
bahn des höheren Dienstes nach § 7 Nummer 2 Buchstabe a setzt voraus:
1. eine inhaltlich den Anforderungen eines fachspezifischen Vorbereitungs-
dienstes entsprechende Ausbildung oder

2. einen an einer Hochschule erworbenen Master oder einen gleichwertigen
Abschluss, der zusammen mit einer hauptberuflichen Tätigkeit von mindes-
tens zwei Jahren und sechs Monaten geeignet ist, die Befähigung für die
entsprechende Laufbahn zu vermitteln.

2 § 19 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(2) Die Laufbahnbefähigung für den höheren nichttechnischen Verwaltungs-

dienst hat auch, wer die Befähigung zum Richteramt hat.

§ 22 Andere Bewerberinnen und andere Bewerber. (1) Wer nicht die
Voraussetzungen des § 7 Nummer 1 oder 2 Buchstabe a erfüllt, darf nur
berücksichtigt werden, wenn keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber
mit einer Laufbahnbefähigung für die entsprechende Laufbahn zur Verfügung
stehen oder die Einstellung von besonderem dienstlichen Interesse ist.
(2) 1Nach Absatz 1 berücksichtigte Bewerberinnen und Bewerber müssen

durch ihre Lebens- und Berufserfahrung befähigt sein, im Beamtendienst die
Aufgaben ihrer künftigen Laufbahn wahrzunehmen. 2Eine bestimmte Vorbil-
dung darf außer im Fall des Absatzes 3 von ihnen nicht gefordert werden.
(3) Ist eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch besonde-

re Rechtsvorschrift vorgeschrieben oder nach ihrer Eigenart zwingend erfor-
derlich, ist eine Einstellung nach Absatz 1 nicht möglich.
(4) Das Verfahren zur Feststellung der Laufbahnbefähigung nach § 8 Absatz 2

regelt der Bundespersonalausschuss.

Unterabschnitt 4. Sonderregelungen
§ 23 Besondere Qualifikationen und Zeiten. (1) Abweichend von § 17
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a des Bundesbeamtengesetzes1) können Beam-
tinnen und Beamte, die einen Hauptschulabschluss oder einen als gleichwertig
anerkannten Bildungsstand besitzen, für eine Laufbahn des mittleren Dienstes
zugelassen werden, wenn die abgeschlossene Berufsausbildung und hauptberuf-
liche Tätigkeit geeignet sind, die Befähigung für die Laufbahn des mittleren
Dienstes zu vermitteln.
(2) Abweichend von § 17 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c des Bundes-

beamtengesetzes kann für die Zulassung zur Laufbahn des gehobenen nicht-
technischen Verwaltungsdienstes für eine Verwendung in der Aufsicht über die
Flugsicherung anstelle eines mit einem Bachelor abgeschlossenen Hochschul-
studiums auch eine abgeschlossene Ausbildung zur Fluglotsin oder zum Flug-
lotsen an der Flugsicherungsakademie der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
berücksichtigt werden.
(3) Abweichend von § 17 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c des Bundes-

beamtengesetzes kann für die Zulassung zur Laufbahn des gehobenen tech-
nischen Verwaltungsdienstes für eine Verwendung
1. in der Überwachung der Flugtüchtigkeit von Luftfahrzeugen,

1)Nr. 2.

8 BLV §§ 21–23 Bundeslaufbahnverordnung
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2. in der Überwachung von Luftfahrtunternehmen, Organisationen, die flie-
gendes Personal ausbilden, und Unternehmen, die Luftfahrtgerät entwickeln,
herstellen, instand halten oder ändern, sowie

3. in der Flugunfalluntersuchung
anstelle eines mit einem Bachelor abgeschlossenen Hochschulstudiums auch
der Erwerb einer Lizenz für Berufspilotinnen oder ‑piloten nach der Verord-
nung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Fest-
legung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf
das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 vom
25.11.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung berücksichtigt werden.
(4) 1Abweichend von § 17 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a des Bundes-

beamtengesetzes kann für die Zulassung zu den Laufbahnen
1. des höheren technischen Verwaltungsdienstes,
2. des höheren sprach- und kulturwissenschaftlichen Dienstes,
3. des höheren naturwissenschaftlichen Dienstes sowie
4. des höheren ärztlichen und gesundheitswissenschaftlichen Dienstes
anstelle eines an einer Hochschule erworbenen Masters ein an einer Hoch-
schule erworbener Bachelor oder ein gleichwertiger Abschluss, jeweils in Ver-
bindung mit einer Promotion oder einer hauptberuflichen Tätigkeit von min-
destens zwei Jahren und sechs Monaten, berücksichtigt werden. 2Die haupt-
berufliche Tätigkeit muss nach Fachrichtung und Schwierigkeit der Tätigkeit
einer Beamtin oder eines Beamten derselben Laufbahn entsprechen.
(5) Abweichend von § 17 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a des Bundes-

beamtengesetzes kann für die Zulassung zur Laufbahn des höheren technischen
Verwaltungsdienstes für eine Verwendung
1. in der Überwachung der Flugtüchtigkeit von Luftfahrzeugen,
2. in der Überwachung von Luftfahrtunternehmen, Organisationen, die flie-
gendes Personal ausbilden, und Unternehmen, die Luftfahrtgerät entwickeln,
herstellen, instand halten oder ändern, sowie

3. in der Flugunfalluntersuchung
anstelle eines mit einem Master abgeschlossenen Hochschulstudiums auch der
Erwerb einer Lizenz für Verkehrspilotinnen oder ‑piloten nach der Verordnung
(EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung
technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das flie-
gende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 vom 25.11.2011, S. 1)
in der jeweils geltenden Fassung berücksichtigt werden.
(6) Abweichend von § 17 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c und Absatz 5

Nummer 2 Buchstabe c des Bundesbeamtengesetzes können anstelle von Zei-
ten einer hauptberuflichen Tätigkeit
1. bei Ärztinnen und Ärzten
a) Zeiten einer als Pflicht- oder Medizinalassistentin, als Pflicht- oder Medi-
zinalassistent und als Ärztin oder Arzt im Praktikum ausgeübten Tätigkeit
oder

b) Zeiten einer Weiterbildung zum Tropenmediziner,

Bundeslaufbahnverordnung § 23 BLV 8
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2. bei Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemikern Zeiten der zu-
sätzlich vorgeschriebenen Ausbildung und

3. bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zeiten einer Habilitation
anerkannt werden.
(7) Abweichend von § 17 Absatz 5 des Bundesbeamtengesetzes können

Beamtinnen und Beamte, die die Voraussetzungen des § 17 Absatz 4 des
Bundesbeamtengesetzes erfüllen,
1. im Schulaufsichtsdienst der Bundeswehrfachschulen bis zur Besoldungsgrup-
pe A 15 der Bundesbesoldungsordnung A und

2. als Lehrerinnen und Lehrer an Bundeswehrfachschulen bis zur Besoldungs-
gruppe A 14 der Bundesbesoldungsordnung A

für die Laufbahn des höheren sprach- und kulturwissenschaftlichen Dienstes
zugelassen werden.
(8) Abweichend von § 17 des Bundesbeamtengesetzes können bei Personen,

die berufsmäßigen Wehrdienst geleistet haben, anstelle des Vorbereitungsdiens-
tes inhaltlich den Anforderungen eines Vorbereitungsdienstes entsprechende
Qualifizierungen berücksichtigt werden.

§ 24 Zulassung zur höheren Laufbahn bei Besitz einer Berufsausbil-
dung oder einer Hochschulausbildung. (1) Abweichend von § 17 Absatz 2
bis 5 des Bundesbeamtengesetzes1) können Beamtinnen und Beamte, die die
für eine höhere Laufbahn erforderliche Berufsausbildung oder Hochschulaus-
bildung besitzen, für eine höhere Laufbahn zugelassen werden, wenn sie an
einem für Regelbewerberinnen und Regelbewerber vorgesehenen Auswahl-
verfahren erfolgreich teilgenommen haben.
(2) Sie verbleiben in ihrem bisherigen beamtenrechtlichen Status, bis sie

1. folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) im mittleren Dienst die sonstigen Voraussetzungen nach § 17 Absatz 3
Nummer 2 des Bundesbeamtengesetzes,

b) im gehobenen Dienst die sonstigen Voraussetzungen nach § 17 Absatz 4
Nummer 2 des Bundesbeamtengesetzes und

c) im höheren Dienst die sonstigen Voraussetzungen nach § 17 Absatz 5
Nummer 2 des Bundesbeamtengesetzes und

2. sich nach Erlangung der Befähigung sechs Monate in der neuen Laufbahn
bewährt haben.
(3) 1Nach der Bewährung wird den Beamtinnen und Beamten im Rahmen

der besetzbaren Planstellen ein Amt der höheren Laufbahn verliehen. 2Das erste
Beförderungsamt darf frühestens nach Ablauf einer Dienstzeit von einem Jahr
seit der ersten Verleihung eines Amtes der höheren Laufbahngruppe verliehen
werden.

§ 25 Einstellung in ein höheres Amt als das Eingangsamt. (1) 1Beam-
tinnen und Beamte können in ein höheres Amt als das Eingangsamt eingestellt
werden, wenn die beruflichen Erfahrungen, die zusätzlich zu den Abschlüssen
und beruflichen Erfahrungen, die für die Anerkennung der Laufbahnbefähi-
gung erforderlich sind, ihrer Art und Bedeutung nach dem angestrebten Amt

1)Nr. 2.

8 BLV §§ 24, 25 Bundeslaufbahnverordnung


